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STADT AHRENSBURG - BEBAUUNGSPLAN NR. 97 
§ 4 ABS. 2 BAUGB, § 3 ABS. 2 BAUGB, § 2 Abs. 2 BAUGB 

ÜBERSICHT ÜBER DIE ABGEGEBENEN STELLUNGNAHMEN 
 

Nr. Beteiligte Behörden und TÖBS 
 

Stellungnahme 
vom 

 

keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 
 

ohne 
Anregungen 

1. Kreis Stormarn 
 
 

24.03.2016  X  

2. Untere Forstbehörde 
 

 

15.03.2016   X 

3. BUND 
 

 

25.03.2016  X  

4. AG-29 
 
 

 X   

5. NABU 
 
 

 X   

6. Amt Bargteheide-Land 
 
 

10.03.2016   X 

7. Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten 
 
 

 X   

8. Kampfmittelräumdienst 
 
 

30.03.2016  X  

9. Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume 
 

 X   
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Nr. Behörde / TÖB / Sonstige 
 
 

Stellungnahme 
vom 

 

keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 

ohne 
Anregungen 

10. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume 
 

07.03.2016   X 

11. Landessamt für Denkmalpflege 
 
 

 X   

12. Archäologisches Landesamt 
 
 

01.03.2016  X  

13. Hamburger Wasserwerke 
 
 

04.03.2016   X 

14. Hamburger Gaswerke 
 
 

 X   

15. Hamburger Verkehrsverbund GmbH - HVV 
 
 

08.03.2016  X  

16. Verkehrsbetriebe Hamburg - Holstein 
 
 

26.02.2016   X 

17. E.ON Hanse GmbH 
 
 

 X   

18. Abfallwirtschaftsgesellschaft Südholstein 
 
 

14.03.2016  X  

19. Schleswig-Holstein Netz AG 
 
 

 X   

20. Staatliches Umweltamt Itzehoe 
 
 

 X   
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Nr. Behörde / TÖB / Sonstige 
 
 

Stellungnahme 
vom 

 

keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 

ohne 
Anregungen 

21. IHK zu Lübeck 
 
 

30.03.2016   X 

22. Ev.-Luth.-Kirchengemeinde Ahrensburg 
 
 

 X   

23. Kath. Kirchengemeinde St. Marien 
 
 

29.02.2016   X 

24. Freie und Hansestadt Hamburg 
 
 

22.03.2016   X 

25. Gemeinde Großhansdorf 
 
 

 X   

26. Amt Siek 
 
 

16.03.2016  X  

27. Gemeinde Ammersbek 
 
 

24.03.2016   X 

28. Willytel GmbH 
 
 

 X   

29. Stadtwerke Ahrensburg 
 
 

 X   

30. Deutsche Telekom Technik GmbH 
 
 

01.03.2016   X 

31. Kabel Deutschland 
 
 

30.03.2016   X 

32. BürgerIn A 
 

24.03.2016  X  
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01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
d) 
 

 

01. 
Kreis Stormarn 
Der Landrat 
Fachdienst Planung und Verkehr 
 
Az.: 52/101 
Vom 24.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass gegen den Bebauungsplan Nr. 97 keine grundsätz-
lichen Bedenken vorgebracht werden. 
 
b) 
Kenntnisnahme, dass von der unteren Naturschutzbehörde keine Beden-
ken vorgebracht werden. Die Ausgleichsflächen außerhalb des Plangel-
tungsbereichs befinden sich im Eigentum der Stadt Ahrensburg, daher 
werden keine weiteren städtebaulichen Verträge geschlossen - Abstim-
mungen und Festlegungen zu Regelungen zur Umsetzung und Überwa-
chung werden direkt mit der unteren Naturschutzbehörde erfolgen. 
 
 
 
 
c) 
Kenntnisnahme, dass von der unteren Wasserbehörde keine Bedenken 
vorgebracht werden 
 
 
 
d) 
Kenntnisnahme, dass von Seiten des umweltbezogenen Gesundheits-
schutzes keine Bedenken vorgebracht werden. 
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e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) 
 
 
 
g) 
 
 
 
h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) 
 

 

 
 
 
 
e) 
Kenntnisnahme, dass die untere Bodenschutzbehörde keine Bedenken 
vorgebracht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
f) 
Kenntnisnahme, dass die untere Denkmalschutzbehörde keine Bedenken 
vorgebracht werden. 
 
g) 
Kenntnisnahme, dass von Seiten des Fachdienstes Verkehr keine Be-
denken vorgebracht werden. 
 
h) 
Kenntnisnahme, dass aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes keine 
Bedenken vorgebracht werden. Die Hinweise zum Löschwasserbedarf 
werden in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
i) 
Kenntnisnahme. Da an den bestehenden örtlichen Verkehrsflächen keine 
Änderungen geplant bzw. erforderlich sind, wurden diese auch nicht Be-
standteil des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes. Insoweit handelt 
es sich tatsächlich um einen "einfachen" Bebauungsplan gem. § 30 Abs. 
3 BauGB. 
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j) 
 
 
k) 
 
 
 
l) 
 
 
m) 
 
 
n) 
 
 
 
o) 
 
 
 
p) 
 
 
q) 

 

j) 
Der Anregung wird gefolgt - die "nachrichtlichen Übernahmen" erhalten 
im Rahmen der Planzeichenlegende eine eigene Rubrik. Änderungen von 
planerischen Inhalten sind damit nicht verbunden. 
 
k) 
Der Anregung wird gefolgt - die Becken werden wie folgt festgesetzt: 
"Flächen für die Abwasserbeseitigung einschließlich Rückhaltung und 
Versickerung von Niederschlagswasser". Änderungen von planerischen 
Inhalten sind damit nicht verbunden. 
 
l) 
Der Anregung wird gefolgt. Da die bestehenden Straßenverkehrsflächen 
nicht Bestandteil des Geltungsbereichs sind, ist der Bezug auf "Straßen-
begrenzungslinien" zumindest nicht eindeutig. Die textliche Festsetzung 
wird wie folgt geändert: Darüber hinaus dürfen Stellplätze nur in einem 
Abstand von mind. 5,0 m zu den Grundstücksgrenzen an der Straße "An 
der Strusbek" (Flurstücksnummer 178) errichtet werden. Gleiches gilt für 
die textliche Festsetzung Nr. 4.2. Änderungen von planerischen Inhalten 
sind damit nicht verbunden. 
 
l + m) 
Der Anregung wird gefolgt. Die Textfestsetzung Nr. 4.2 wird wie folgt prä-
zisiert: Entlang der Straße "An der Strusbek" (Flurstücksnummer 178) ist 
auf den privaten Grundstücksflächen ein Streifen von 5 m Mindestbreite 
mit Gehölzen anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Ausgenommen 
hiervon bleiben die Zufahrten und die Zugänge zu den Baugrundstücken. 
Zusätzlich ist hier eine Baumreihe aus großkronigen Bäumen (Hoch-
stamm, mind. 16 cm Stammumfang) zu pflanzen und auf Dauer zu pfle-
gen und zu erhalten und bei Ausfall gleichwertig zu ersetzen ........... Än-
derungen von planerischen Inhalten sind damit nicht verbunden. 
 
n) 
Der Anregung wird entsprochen. Die Festsetzung zu Beleuchtungen wird 
unter "Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)" aufge-
nommen. Änderungen von planerischen Inhalten sind damit nicht verbun-
den. 
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o) 
Der Anregung wird entsprochen. Die Festsetzung entfällt ersatzlos, da § 
84 LBO hierfür tatsächlich keine Rechtsgrundlage darstellt. Auf Grundla-
ge des § 84 LBO können zwar sehr wohl Festsetzungen zur Gestaltung 
getroffen werden, jedoch nicht Festlegungen zur Genehmigungspflichtig-
keit von baulichen Anlagen. 
 
p) 
Im Maßstab 1:1.000 (Satzungsexemplar) ist die Gemeindegrenze klar als 
solche in der Planzeichnung erkennbar. 
 
q) 
Für die endgültigen Satzungsunterlagen wird der vorliegende Umweltbe-
richt gemäß den Anforderungen des BauGB in die Begründung zum Be-
bauungsplan integriert werden. 
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02. 

 

02. 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
Untere Forstbehörde 
 
Azu.: 7425.14 
Vom 15.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass die untere Forstbehörde keine Bedenken vorbringt. 
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03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
b) 
c) 
 

 

03. 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 
Kreisgruppe Stormarn 
 
Az.: 
Vom 25.03.2016 
 
a) 
Die Alternativen-Prüfung ist ausreichend – dies wird auch durch die Stel-
lungnahme des Kreises bestätigt: Zur Weiterentwicklung der Gewerbe- 
und Arbeitsmarktfunktion zählt insbesondere auch die Bestandspflege für 
vorhandene Betriebe mit entsprechender Bereitstellung von geeigneten 
Flächen für Betriebserweiterungen. Deshalb ist nachvollziehbar, dass im 
Rahmen der Alternativflächenprüfung nur ausgewählte und in der Anzahl 
begrenzte Flächenvarianten (u.a. östlich der Strusbek und komplette Ver-
lagerung an anderen Standort) geprüft wurden und sich im Ergebnis die 
jetzige Lösung als die am besten geeignete ergibt. 
 
b) 
Alle notwendigen und im Umweltbericht dokumentierten Ausgleichsflä-
chen befinden sich im Eigentum der Stadt Ahrensburg.  
 
c) 
Während des gesamten Aufstellungsverfahrens hat sich die Stadt Ah-
rensburg immer wieder bemüht Flächen östlich der Strusbek für Aus-
gleichszwecke für den Bebauungsplan Nr. 97 anzukaufen. Aufgrund der 
unveränderten Besitzverhältnisse besteht jedoch bis zum jetzigen Zeit-
punkt keine Zugriffsmöglichkeit auf diese Flächen für Zwecke des natur-
schutzrechtlichen Ausgleichs. 
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06. 

 

06. 
Amt Bargteheide - Land 
Gemeinden Delingsdorf, Hammoor, Todendorf 
 
Az.: 622.22 
Vom 10.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass durch die Gemeinden Delingsdorf, Hammoor und 
Todendorf keine Bedenken vorgebracht werden. 
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08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 

 

08. 
Landeskriminalamt Schleswig-Holstein 
- Kampfmittelräumdienst - 
 
Az.: 2016-B-029 
Vom 30.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass aus Sicht des Kampfmittelräumdienstes keine Be-
denken vorgebracht werden. 
 

 

Beschlussvorlage 2016/067  S. 52 
Anlage 3: Abwägungsvorschläge



      13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
Die bereits übernommenen Hinweise des "Kampfmittelräumdienstes" 
werden entsprechend des Merkblattes aktualisiert. 
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10. 

 

10. 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
Technischer Umweltschutz 
Regionaldezernat Südost 
 
Az.: 307612 
Vom 07.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass aus Sicht des Landesamtes für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume (LLUR) keine Bedenken vorgebracht wer-
den. 
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12. 

 

12. 
Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 
Obere Denkmalschutzbehörde 
Planungskontrolle 
 
Az.: bplan97-Ahrensburg-Sto 
Vom 01.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass aus Sicht des Archäologischen Landesamtes 
Schleswig-Holstein keine Bedenken vorgebracht werden. 
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13. 

 

13. 
Hamburg Wasser 
K12 - Erschließungen und Baurechtsverfahren 
 
Az.: 
Vom 04.03.2016 
 
Kenntnisnahme, dass aus Sicht von Hamburg Wasser keine Bedenken 
vorgebracht werden. 
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15. 

 

15. 
Hamburger Verkehrsverbund GmbH 
Bereich Schienenverkehr / Planung 
 
Az.: 
Vom 08.03.2016 
 
Kenntnisnahme, dass aus Sicht des Hamburger Verkehrsverbundes 
(HVV) keine Bedenken vorgebracht werden. Die Angaben der Entfernun-
gen zur nächsten Haltestelle der Buslinien 169 und 469 wird ebenfalls zur 
Kenntnis genommen. 
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16. 

 

16. 
Verkehrsbetriebe Hamburg - Holstein GmbH 
 
Az.: 
Vom 26.02.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass aus Sicht der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein 
GmbH keine Bedenken vorgebracht werden. 
 
 

 

Beschlussvorlage 2016/067  S. 61 
Anlage 3: Abwägungsvorschläge



      22 

18. 

 

18. 
AWSH Abfallwirtschaft Südholstein GmbH 
 
Az.: 
Vom 14.03.2016 
 
 
 
 
Die genannten formalen Angaben zur Entsorgung von Abfällen werden in 
die Begründung aufgenommen. Änderungen von planerischen Inhalten 
sind damit nicht verbunden. 
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21. 

 

21. 
Industrie- und Handelskammer zu Lübeck 
 
Az.: 
Vom 30.03.2016 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass aus Sicht der IHK keine Bedenken vorgebracht 
werden. 
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23. 

 

23. 
Katholische Pfarrei Maria - Hilfe der Christen 
 
Az.: 
Vom 29.02.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass aus Sicht der katholischen Pfarrei keine Bedenken 
vorgebracht werden. 
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24. 

 

24. 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung 
Abteilung Landes- und Stadtentwicklung 
 
Az.:  
Vom 22.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass aus Sicht der Freien und Hansestadt Hamburg kei-
ne Bedenken vorgebracht werden. 
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26. 

 

26. 
Amt Siek 
Der Amtsvorsteher 
Gemeinde Siek 
 
Az.: (310) 
Vom 16.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan behandelt ausschließlich die Erweiterung eines be-
reits ansässigen Betriebes. Die als GE (Gewerbegebiet) ausgewiesene 
Fläche wurde gegenüber dem Vorentwurf bereits verkleinert und stellt das 
Minimum dar, das für eine nachhaltige Stabilisierung dieses nördlichen 
Teils des Gewerbegebiets notwendig ist. Darüber hinaus ist keine Neuan-
siedlung von verkehrsintensiven Betrieben geplant. Eine daraus resultie-
rende unverträgliche Mehrbelastung der Landesstraße 224 im Bereich 
der Autobahnauffahrten zur BAB 1 wird nicht gesehen. Die Bedenken 
werden zurückgewiesen. 
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27. 

 

27. 
Gemeinde Ammersbek 
Der Bürgermeister 
Bauamt 
 
Az.: 
Vom 24.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass aus Sicht der Gemeinde Ammersbek keine Beden-
ken vorgebracht werden. 
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30. 

 

30. 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
 
Az.: 
Vom 01.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass aus Sicht der Deutschen Telekom Technik GmbH 
keine Bedenken vorgebracht werden. 
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31. 

 

31. 
Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
 
Az.: 
Vom 30.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 

 

32. 
BürgerIn A 
 
Az.: 
Vom 
24.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Kenntnisnahme. 
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b) 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) 
Eine "Rechtswidrigkeit" bzw. "Nichtigkeit" des Bebauungsplanes liegt 
nicht vor. Im Rahmen des Aufstellungsverfahren wurden die vorliegen-
den öffentlichen städtebaulichen Belange (Arbeitsplatzsicherung, Aus-
bau von Arbeitsplätzen, Sicherung und Stärkung Ahrensburgs als Mittel-
zentrum in der Metropolregion, weitere Stabilisierung des Gewerbege-
biets Nord und Verhinderung von Leerstand) sehr sorgfältig dargestellt 
und mit den vorliegenden privaten Belangen, hier insbesondere die vor-
liegenden Belange der privaten Wirtschaft (mögliche Standortvarianten, 
Erweiterung nach Osten über die Strusbek), abgewogen. Im Ergebnis 
wird hier den Erweiterungswünschen und -notwendigkeiten der Fa. Bas-
ler der Vorrang vor dem Erhalt von bereits umgesetzten naturschutz-
rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen eingeräumt. Ebenso sind Fehler im 
Rahmen der Abwägung bzw. sonstige Fehler im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens nicht erkennbar. 
 
c) 
Um angrenzende bestehende Gewerbegrundstücke zu erwerben, sind 
Gespräche mit den Eigentümern geführt worden. Der tatsächliche Er-
werb benachbarter Grundstücke konnte jedoch nicht vollzogen werden, 
entsprechend stehen diese Grundstücke als reale Alternative auch nicht 
zur Verfügung. Der Verfasser der Stellungnahme verkennt, dass Ent-
wicklungsvarianten, die keine bzw. keine "zeitnahe" Realisierung erfah-
ren können eben keine Alternativen sind und nicht sein können. Eine Al-
ternative ist nur das, was zusammen mit einer oder mehreren weiteren 
Möglichkeiten zur Umsetzung grundsätzlich und zeitnah geeignet ist. Al-
les Ungeeignete oder Nicht - Realisierbare ist keine Alternative. 
Eine komplette Betriebsverlagerung ist mit erheblichen Risiken und Här-
ten für den Betrieb verbunden, da ein zeitgleiches Abschalten und eine 
Neuaufnahme der Produktion nicht möglich sind. Der Produktionspro-
zess ist technisch sehr aufwändig und sensibel (Reinraum / Grauraum, 
IT-Infrastruktur, Sicherheit bekannter Versender etc.). Daher müsste 
über einen größeren Zeitraum - nicht zuletzt auch wegen der Abhängig-
keit von Tochtergesellschaften von der Produktions- und IT-Infrastruktur 
- ein Parallelbetrieb erhalten werden. Dieser Aufwand ist ökonomisch 
nicht vertretbar. 
Darüber hinaus sind Bestandsgebäude i.d.R. nicht 1 zu 1 für andere 
Nutzer geeignet, deshalb ist hier mittelfristig Leerstand bzw. Teilleer-
stand nicht auszuschließen, bei gleichzeitiger Blockade von Gewerbe-  
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  grundstücken an anderer Stelle, die für neue Nutzer passgenau entwi-
ckelt werden könnten. Das angesprochene "neu geplante Gewerbege-
biet östlich der Strusbek" (dargestellt im Vorentwurf des Fläche-
nnutzungsplans für die Gesamtstadt) ist aufgrund erheblicher Bedenken 
der Landesplanungsbehörde ersatzlos aus der gesamtstädtischen Pla-
nungskonzeption herausgenommen worden. Insoweit besteht auch hier 
keine standörtliche Planungsalternative. Auch die direkt östlich der 
Strusbek angrenzenden benachbarten Flächen stellen keine Standortal-
ternative dar, da hier die Stadt Ahrensburg Nord - Süd verlaufende, von 
jeglicher baulicher Nutzung freizuhaltende Flächen vorsieht, die letztend-
lich auch den östlichen Siedlungsrand durch den Verlauf der Strusbek 
definieren. Darüber hinaus befinden sich in diesem Bereich zwei Strom-
oberleitungen, die einerseits bauliche Restriktionen (Bauhöhenbe-
schränkungen) und ggf. negative Auswirkungen auf die Produktion des 
Betriebes nach sich ziehen. Auch weitergehende Umstrukturierungen 
des bestehenden Betriebsgeländes ergeben keine weiteren sinnvollen 
Alternativen, da der langfristig prognostizierte Flächen- und Raumbedarf 
hierdurch nicht gewährleistet werden kann.  
Die Aussage, dass der neue Gebäudekomplex keine unmittelbare Ver-
bindung zu bestehenden baulichen Einrichtungen am existierenden Un-
ternehmensstandort benötigt, ist eine reine Annahme, die in dieser Form 
nicht haltbar ist. Ein "Auseinanderreißen" von Betriebsteilen auf unter-
schiedliche Standorte gefährdet hier eindeutig die betriebsintern not-
wendigen Abläufe und Funktionszusammenhänge. Entsprechend muss-
ten hier auch "schwierige" bauliche Erfordernisse festgelegt werden, u.a. 
die teilweise Überbaubarkeit eines Regenrückhalte- / Regenklärbeckens. 
Insoweit bekräftigt hier die die Stadt Ahrensburg, dass die untersuchten 
Standortalternativen im Sinne der Abwägung ausreichend und auch im 
Sinne der abwägenden Entscheidung zielführend sind. Im Übrigen wird 
(unbeachtlich der Rechtserheblichkeit der Stellungnahme des Kreises 
Stormarn zum Vorentwurf der 45. Änderung des FNP) die Einschätzung 
und v.a. die Beurteilung des Kreises Stormarn zum Ergebnis der Alter-
nativenprüfung durch die Stadt Ahrensburg geteilt. Die Stellungnahme 
zur 45. Änderung des FNP wird daher hier in gesamter Länge widerge-
geben: Deshalb ist nachvollziehbar, dass im Rahmen der Alternativflä-
chenprüfung nur ausgewählte und in der Anzahl begrenzte Flächenvari-
anten (u.a. östlich der Strusbek und eine komplette Verlagerung an an-
deren Standort) geprüft wurden und sich im Ergebnis die jetzige Lösung 
als die am besten geeignete ergibt. 
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d) 
 
 
 
 
 
e) 

 

d) 
Die Erforderlichkeit der Aufstellung ist durch nachfolgende Darlegungen 
gegeben: öffentliche Belange ergeben sich nicht nur durch übliche 
kommunalbezogene städtebauliche Zielsetzungen, sondern auch durch 
die regional- und landesplanerische Funktionszuweisung für die Stadt 
Ahrensburg als Mittelzentrum im Verdichtungsraum und Schwerpunktort 
auf der Achse Hamburg – Bad Oldesloe. 
Insbesondere die Weiterentwicklung der mittelzentralen Funktion als 
Gewerbe- und Arbeitsplatzzentrum mit entsprechenden bedarfsgerech-
ten gewerblichen Flächenausweisungen ist ebenso wie der Ausbau der 
Wohnfunktion für alle Nachfragegruppen des Wohnungsmarktes in die-
sem Zusammenhang eine wichtige Aufgabe der Stadtentwicklung und 
der kommunalen Bauleitplanung. Die Weiterentwicklung der mittelzent-
ralen Funktion der Stadt Ahrensburg unterliegt dabei im Übrigen nicht 
der Abwägung der Gemeinde. Zur Weiterentwicklung der Gewerbe- und 
Arbeitsmarktfunktion zählt jedoch auch die Bestandspflege für vorhan-
dene Betriebe mit entsprechender Bereitstellung von geeigneten Flä-
chen für Betriebserweiterungen. 
Es wird daher die Auffassung vertreten, dass im Sinne der Erforderlich-
keit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 97 sehr wohl öffentliche 
Belange vorliegen und dies städtebaulich - landesplanerisch begründet 
und gerechtfertigt werden kann. 
Ein Auszug des genannten BVerwG Beschluss vom 11.05.1999 - 4 BN 
15.99 macht dies auch deutlich: Welche städtebaulichen Ziele die Ge-
meinde sich setzt, liegt in ihrem planerischen Ermessen. Der Gesetzge-
ber ermächtigt sie, die "Städtebaupolitik" zu betreiben, die ihren städte-
baulichen Ordnungsvorstellungen entspricht (vgl. BVerwG, Beschluß 
vom 14. August 1995 - BVerwG 4 NB 21.95 - Buchholz 406.11 § 1 
BauGB Nr. 86). Hierzu gehört die Entscheidung, in welchem Umfang sie 
Gemeindegebietsteile zur Unterbringung von Gewerbebetrieben zur Ver-
fügung stellt. 
Hiermit ist auch klargestellt, dass die Entwicklung von gewerblich nutz-
baren Bauflächen auf Grundlage von städtebaulich - planerischen Ziel-
setzungen als öffentlicher Belang eingestuft werden muss (selbst wenn 
in der Regel dann die Bauflächen privat - gewerblich genutzt werden). 
 
e) 
Die städtebaulichen Gründe wurden bereits genannt: aufgrund landes-
planerischer Vorgaben ist die Stadt Ahrensburg gehalten auch die 
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f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) 

 

Bestandspflege für vorhanden Betriebe durchzuführen. Auf Grundlage 
fehlender Flächenalternativen für die funktional und betrieblich notwendi-
ge Betriebserweiterung ist die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 97 mit 
seinen planerischen Festsetzungen unumgänglich. Im Übrigen sind die 
vorgesehenen Flächen für die Betriebserweiterung auch bisher nicht 
"unbeplant" gewesen. Sie waren bisher Bestandteil des Bebauungspla-
nes Nr. 60 - 1. Änderung für die Teilgebiete 60b und 60c. 
 
f) 
Das angesprochene "neu geplante Gewerbegebiet östlich der Strusbek" 
(bisher dargestellt im Vorentwurf des Flächennutzungsplans für die Ge-
samtstadt) ist aufgrund erheblicher Bedenken der Landesplanungsbehör-
de ersatzlos aus der gesamtstädtischen Planungskonzeption herausge-
nommen worden. Insoweit besteht auch hier keine standörtliche Pla-
nungsalternative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) 
Eine "positive" Planungskonzeption liegt eindeutig vor. Die Erforderlich-
keit der Aufstellung ist durch nachfolgende Darlegungen gegeben: öffent-
liche Belange ergeben sich nicht nur durch übliche kommunalbezogene 
städtebauliche Zielsetzungen, sondern auch durch die regional- und lan-
desplanerische Funktionszuweisung für die Stadt Ahrensburg als Mittel-
zentrum im Verdichtungsraum und Schwerpunktort auf der Achse Ham-
burg – Bad Oldesloe. Aufgrund dieser landesplanerischen Vorgaben ist 
die Stadt Ahrensburg gehalten auch die Bestandspflege für vorhanden 
Betriebe durchzuführen. Auf Grundlage fehlender Flächenalternativen für 
die funktional und betrieblich notwendige Betriebserweiterung ist die Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 97 mit seinen planerischen Festsetzun-
gen unumgänglich. Im Übrigen vgl. Abwägungsvorschläge unter Pkt. d) 
und e). 
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h) 
 
 
 
 
 
i) 
 
 
 
 
 
 
j) 
 
 
 
 
k) 
 
 
 
 
 
 
l) 

 

h) 
Aufgrund des Verweises auf die BauGB - Kommentierung Ernst / Zin-
kahn, § 1 BauGB, RN 33 wird hieraus wie folgt zitiert: 
Nicht erforderlich sind nur solche Bauleitpläne, die einer positiven städte-
baulichen Planungskonzeption entbehren und ersichtlich der Förderung 
von Zielen dienen, für deren Verwirklichung die Bauleitplanung nicht be-
stimmt ist. Auf diese Weise und mit Rücksicht auf die grundsätzliche 
Maßgeblichkeit der planerischen Konzeption der Gemeinde stellt das 
Merkmal der Erforderlichkeit „praktisch nur bei groben und bei einigerma-
ßen offensichtlichen Missgriffen eine Schranke der Planungsbefugnisse 
dar".....  
Wichtigere Erkenntnisse ergibt jedoch die RN 34 der Kommentierung: 
Die Gemeinde darf die Bauleitplanung nicht vorschieben, um allein priva-
te Interessen zu verfolgen. Andererseits darf die Gemeinde hinreichend 
gewichtige private Belange zum Anlass einer Bauleitplanung nehmen und 
sich dabei an den Wünschen der Grundeigentümer orientieren, allerdings 
unter der Voraussetzung, dass sie zugleich auch städtebauliche Belange 
und Zielsetzungen verfolgt, weil nur dadurch die Planung gestützt werden 
kann. 
Da bereits mehrfach aufgezeigt wurde, dass hier wichtige öffentliche Be-
lange vorliegen (vgl. Abwägungsempfehlung Pkt. d) und e)) greift die dar-
gestellte Argumentation nicht. Grundlage der Erforderlichkeit für die Auf-
stellung des Bebauungsplanes ist das Vorliegen öffentlicher und privater 
Belange. Ein Vorliegen ausschließlich privater Interessen, die durch die 
Bauleitplanung durchgesetzt werden sollen, ist nicht erkennbar. 
 
i) 
Auch die Tatsache, dass durch den Bebauungsplan Nr. 97 bisherige 
Ausgleichsflächen (jedoch unter weitgehenden Erhalt der vorhandenen 
Knicks im Plangebiet und damit der Sicherung wesentlicher Elemente des 
Ortsbildes an der Stadtgrenze) bauleitplanerisch für zukünftige Bauflä-
chen zur Verfügung gestellt werden, lässt die bereits dargestellten öffent-
liche Belange, die für diese Entscheidung wesentlich waren, nicht bedeu-
tungsloser werden. Wie bei planerisch vorbereiteten Eingriffen üblich, 
sind entsprechende, und in diesem Fall deutlich erhöhte Ausgleichsmaß-
nahmen mit der zuständigen Fachbehörde (untere Naturschutzbehörde) 
festgelegt worden. Im Übrigen hat die untere Naturschutzbehörde im 
Rahmen der Beteiligungsverfahren keine Bedenken vorgebracht.  
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m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n) 

 

j) 
Die Anmerkungen zur "überdurchschnittlich schnellen Bauleitplanung" 
sowie zur "Verfügungsstellung der Flächen ohne transparentes Verfah-
ren" sind im Rahmen des Aufstellungsverfahrens nicht abwägungsrele-
vant. Auffallender Aspekt der bisherigen Beteiligungen ist jedoch der Um-
stand, dass von Behördenseite sowohl in der § 3.1 - und § 4.1 - Beteili-
gung keine wesentlichen Bedenken vorgebracht wurden. Dies hat das 
Aufstellungsverfahren durchaus zeitlich positiv beeinflusst. 
 
k) 
Die Gemeinde darf private Belange (und hierzu gehören u.a. auch öko-
nomische und betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte) bei der Prüfung 
von Planungsalternativen berücksichtigen und sich dabei durchaus an 
den Wünschen der Grundeigentümer orientieren, allerdings unter der Vo-
raussetzung, dass sie zugleich auch städtebauliche Belange und Zielset-
zungen verfolgt, weil nur dadurch die Planung gestützt werden kann. 
 
l) 
Grundlage der bisherigen Abwägungsüberlegungen und Abwägungsent-
scheidungen waren funktionale und standörtliche Möglichkeiten (Bewer-
tung von Standortalternativen) für eine Betriebserweiterung sowie die 
übergeordneten städtebaulichen Ziele der Stadt Ahrensburg unter Be-
rücksichtigung landesplanerischer und regionalplanerischer Aspekte.  
 
m) 
Die Aussage, dass der neue Gebäudekomplex keine unmittelbare Ver-
bindung zu bestehenden baulichen Einrichtungen am existierenden Un-
ternehmensstandort benötigt, ist eine reine Annahme, die in dieser Form 
nicht haltbar ist. Ein "Auseinanderreißen" von Betriebsteilen auf unter-
schiedliche Standorte gefährdet hier eindeutig die betriebsintern notwen-
digen Abläufe und Funktionszusammenhänge. 
 
n) 
Die Weiterentwicklung der mittelzentralen Funktion als Gewerbe- und Ar-
beitsplatzzentrum mit entsprechenden bedarfsgerechten gewerblichen 
Flächenausweisungen ist eine zentrale Aufgabe und auch Ziel der Stadt-
entwicklung und der kommunalen Bauleitplanung. Hierzu zählt insbeson-
dere auch die Bestandspflege für vorhandene Betriebe mit entsprechen-
der Bereitstellung von geeigneten Flächen für Betriebserweiterungen. 
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o) 

 

In diesem Falle ist das Schaffen von Baurechten auf benachbarten Berei-
chen in einer Größenordnung von ca. 18.000 m2 erforderlich. Unabhängig 
von der damit verbundenen Art oder Größenordnung der Erhöhung von 
Arbeitsplätzen, ist die Stadt Ahrensburg der Auffassung, dass auch hier 
der Stärkung der Stadt als Mittelzentrum und Arbeitsplatzzentrum als 
zentrales landesplanerisches und regionalplanerisches Ziel zugrunde ge-
legt werden muss. Insoweit stellt die Stadt Ahrensburg entsprechende 
Bauleitpläne auf, da diese für die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung sowie für die Einhaltung der landesplanerischen Zielsetzungen er-
forderlich sind. 
 
o) 
§ 1a Abs. 3 BauGB lautet: Die Vermeidung und der Ausgleich voraus-
sichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 
Abs. 7 zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Darstel-
lungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 als Flächen oder Maß-
nahmen zum Ausgleich. Soweit dies mit einer nachhaltigen städtebauli-
chen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, können die Darstellun-
gen und Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs 
erfolgen. Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen können auch 
vertragliche Vereinbarungen nach § 11 oder sonstige geeignete Maß-
nahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen 
getroffen werden. 
Die Stadt Ahrensburg wendet beim Planverfahren des Bebauungsplans 
Nr. 97 die letztgenannte "Ausgleichsvariante" an und nicht die in der Stel-
lungnahme genannte Variante (Ausgleichsmaßnahmen im Geltungsbe-
reich eines anderen Bebauungsplans). Die Stadt bedient sich somit nicht, 
wie nebenstehend behauptet, einer dritten Variante, sondern sichert die 
Entwicklung der Ausgleichsflächen durch Einbringen eigener Flächen 
bzw. Grundstücke. Da die Flächen eben nicht im Geltungsbereich eines 
B-Plans liegen, können die Maßnahmen auch nicht, wie nebenstehend 
vermisst, durch Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 BauGB gesichert 
werden. Die langfristige Absicherung erfolgt durch weitere Absprachen 
mit der unteren Naturschutzbehörde und der Kontrolle der festgesetzten 
Ausgleichsmaßnahmen durch die genannte Behörde. 
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p) 
 
 
 
q) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p) 
Es wird hier darauf hingewiesen, dass es sich um die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 97 handelt und nicht um eine Änderung eines Bauleit-
plans.  
Im Rahmen der Abwägung wurden die vorliegenden öffentlichen städte-
baulichen Belange (Arbeitsplatzsicherung, Ausbau von Arbeitsplätzen, 
Sicherung und Stärkung Ahrensburgs als Mittelzentrum in der Metropol-
region, etc.) sehr sorgfältig dargestellt und mit den vorliegenden privaten 
Belangen, hier insbesondere die vorliegenden Belange der Wirtschaft ab-
gewogen. Im Ergebnis wird hier den Erweiterungswünschen und -
notwendigkeiten der Fa. Basler der Vorrang vor dem Erhalt von bereits 
umgesetzten naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen eingeräumt. 
Ebenso sind Fehler im Rahmen der Abwägung bzw. sonstige Fehler im 
Rahmen des Aufstellungsverfahrens nicht erkennbar. 
 
q) 
Sowohl öffentliche Belange wie auch private Belange sind in die Abwä-
gung eingestellt worden. Insbesondere sind hier die bereits ausführlich 
dargestellten überörtlichen öffentlichen Belange (landesplanerisch - städ-
tebaulich) mit den öffentlichen Belangen vor Ort (Umwelt und Natur, Er-
halt der festgesetzten und umgesetzten Ausgleichsmaßnahmen) unterei-
nander abgewogen worden. Fehler im Rahmen der Abwägung sind nicht 
erkennbar. Es wird im Rahmen des Abwägungsergebnisses dargestellt, 
dass erhebliche planerische Eingriffe in die vorhandenen Ausgleichsflä-
chen zulässig sind, die jedoch entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
auf anderen Flächen ausgeglichen werden. Eine letztendliche schwer-
wiegende Beeinträchtigung ökologischer Belange zu Lasten der Allge-
meinheit ist nicht erkennbar. 
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r) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s) 

 

 
 
 
 
 
r) 
Im Rahmen der Abwägung wurden die vorliegenden öffentlichen städte-
baulichen Belange (Arbeitsplatzsicherung, Ausbau von Arbeitsplätzen, 
Sicherung und Stärkung Ahrensburgs als Mittelzentrum in der Metropol-
region, etc.) sehr sorgfältig dargestellt und mit den vorliegenden privaten 
Belangen, hier insbesondere die vorliegenden Belange der Wirtschaft 
(Wunsch nach Erweiterungsflächen) abgewogen. Im Ergebnis wird hier 
den Erweiterungswünschen und -notwendigkeiten der Fa. Basler der Vor-
rang vor dem Erhalt von bereits umgesetzten naturschutzrechtlichen 
Ausgleichsmaßnahmen eingeräumt. Die Ursache für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes ist ohne Zweifel der Wunsch der Fa. Basler nach ent-
sprechenden Erweiterungsmöglichkeiten, eine Privilegierung der Fa. Bas-
ler ist jedoch damit nicht verbunden. Ebenso kann nicht erkannt werden, 
dass der Bebauungsplan durch die getroffenen Inhalte und Festsetzun-
gen einer sozialgerechten Bodennutzung widerspricht. Im Übrigen vgl. 
Abwägungsvorschläge unter Pkt. c). 
 
s) 
Der herausgehobenen Bedeutung der Belange des Naturschutzes und 
des Bodenschutzes wurde mit der Erarbeitung eines grünordnerischen 
Beitrags und des Umweltberichts in besonderer Weise Rechnung getra-
gen, in denen diese Belange, ausgedrückt durch die Schutzgüter Boden, 
Wasser, Klima/Luft, Vegetation, Tierwelt, Landschaft- und Ortsbild sowie, 
im Umweltbericht, das Schutzgut Mensch, auch in ihren Wechselwirkun-
gen umfangreich ermittelt und bewertet wurden und die Anforderungen 
und Konsequenzen gleichfalls umfänglich dargestellt wurden und so in 
die Abwägung und Entscheidungsfindung eingeflossen sind. Somit sind 
im Bebauungsplan auch keinerlei Anzeichen auf rechtswidrige Festset-
zungen oder sonstige "Feststellungen" bezüglich der Belange des Natur-
schutzes zu finden. 
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t) 
 
 
 
 
 
u) 
 
 
 
 
 
 
v) 

 

 
 
 
 
t) 
Eine "gänzliche Zurückstellung des Belangs der Umwelt" ist nicht erkenn-
bar. Insbesondere werden die die Stadtgrenze charakterisierenden 
Knicks in ihrer gesamten Ost - West - Ausrichtung erhalten und in ihren 
"lückigen" Bereichen durch Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen ergänzt. Somit wird hier das wesent-
lichste Element des Orts- und Landschaftsbildes bewahrt. Eine "endgülti-
ge Zerstörung" des Landschaftsbildes ist nicht erkennbar. 
 
u) 
Auch hier wird wieder auf Standortalternativen abgestellt, die nach fach-
gutachterlicher Untersuchung und letztendlich auch nach Auffassung der 
Stadt Ahrensburg nicht vorhanden sind bzw. zeitnah nicht genutzt werden 
können oder aus betrieblichen Funktionsabläufen nicht nutzbar sind. Ge-
rade aufgrund der vorliegenden Untersuchung zu Standortalternativen ist 
der Bodenschutzbelang in die Abwägung eingestellt worden. 
 
v) 
Wie bereits dargestellt, wurden die zu berücksichtigenden öffentlichen 
und privaten Belange in differenzierter Form dargestellt und bewertet. Im 
Rahmen der Abwägung wurden die vorliegenden öffentlichen städtebauli-
chen Belange (Arbeitsplatzsicherung, Ausbau von Arbeitsplätzen, Siche-
rung und Stärkung Ahrensburgs als Mittelzentrum in der Metropolregion, 
etc.) sehr sorgfältig dargestellt und mit den vorliegenden privaten Belan-
gen, hier insbesondere die vorliegenden Belange der privaten Wirtschaft, 
abgewogen. Im Ergebnis wird hier den Erweiterungswünschen und -
notwendigkeiten der Fa. Basler der Vorrang vor dem Erhalt von bereits 
umgesetzten naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen eingeräumt. 
Die damit verbundenen Eingriffe sind im Rahmen der Begründung und 
des Umweltberichts des Bebauungsplanes Nr.97 dargestellt, bilanziert 
und entsprechende Ausgleichsmaßnahmen festgelegt. Insoweit sind hier 
keine Abwägungsdefizite zu erkennen. Ebenso kann nicht erkannt wer-
den, dass der Bebauungsplan durch die getroffenen Inhalte und Festset-
zungen einer sozialgerechten Bodennutzung widerspricht. 
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) 
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